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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

30. März 1982 Nr. 932

]3UESSERACH; Strassen— und Baulinienpian Blumen

gartenweg 1

Die Einwohnergemeinde Büsserach unterbreitet dem Re—

gierungsrat den Str~assen— und. ‘Baüiinienplan Blumen—

gartenweg 1 zur G~hmhmigung.

Die geplante Strasse erschliesst in ihrem westlichen

Abschnitt Wohnzone W2 im Gebiet östlich deE Dorfkerns; im

übrigen dient sie der landwirtschaftlichen Er

schliessung Richtung I~0berdorf~! und sichert plan.lich

die Verbindung zur Oberdorfstrasse.

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom

22, Februar bis 22. März 1979. Während der ge

setzlichen Auflagefrist wurde eine Einsprache einge

reicht, die der Gemeinderat abwies, Ein Weiterzug

erfolgte nicht,

Formell wurde, das Verfahren richtig uurchgeführt.

Es wird

beschlossen:

1. Der Strassen- und Baulinienplan Blumengartenweg 1

der Einwohnergemeinde Büsserach wird genehmigt.

2, Die Gemeinde wird verhaJten, dem kant,Amt:für

Raumplanung bis zum 3l~ Mai 1982 noch einen
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von der Gemeinde unterzeichneten Plan zuzustellen,

3, Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft, so
weit sie mit dem vorliegenden in Widerspruch

stehen

Genehmigungsgebtihr: Fr. 200.—— Kto. 2O00~431~0o
Publikationskosten: Fr. 18,—— Kto. 2020.310,00

Fr. 218,—— ~~~b~Liunert30Taen

(Staatskanzlei Nr. 95 ) ES

Der Staatsschrejber:

~

Bau-Departement (2) CA

Hochbauamt (2)

Tiefbauamt (2)

Amt für Wasserwirtschaft (2)

Rechtsdienst Bau—Departement

Amt für Raumplanung (3), ~kt~undl‘~en, Plan

Kreisbauamt III, 4143 Dornach

Amtschreiberei Thierstein, 4226 Breitenbach, ~tlen,Plan
~tsäter

Finanzverwaltung/Debitorenbuchhaltung (2)

Sekretariat der Katasterschatzung (2)

Ammannamt der EG, 4227 Büsserach, mit Einzahlun sschein
EINSCHREIBEN

Baukommission der EG, 4227 Büsserach, ~~~en,Plan

Ingenieurbüro Schmidlin + Partner AG, 4227 Büsserach

Amtsblatt Publikation: Der Strassen— und Baulinienplan
Blumengartenweg 1 der Einwohnergemeinde
Büsserach wird genehmigt.


